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n. 43 a: Ivo Dec. X, 88.
n. 44: Ivo Dec. IV, 182.
n. 45: Ivo Dec. IV, 196.

Ebenso hat Gratian eine Reihe von Stellen, die sich in 
der Brittischen Sammlung, aber nicht in Ivo finden: 
n. 18 c d h i k: Gr. C. 10 qu. 1 c. 4; D. 18 c. 8; C. 21 

qu. 1 c. 3; C. 16 qu. 1 c. 45; D. 3 c. 11 de cons.1). 
n. 20 : Gr. D. 63 c. 16.
n. 21 : Gr. C. 7 qu. 1 c. 10.
n. 26 : Gr. 33 qu. 2 c. 13.
n. 39 : Gr. C. 1 qu. 4 c. 5.

Von ihm allein angehörigen Stücken, welche auch in der 
Brittischen Sammlung nicht zu finden wären, hat Ivo in der 
Pannormia nichts2); im Decretum ein einziges IX, 15, aber 
dies eine Fragment desselben Concils vom 8. Dec. 853, welches 
wir oben bei Deusdedit benutzt sahen3); es trägt die Ueber­
schrift ‘ex synodo Leonis IV’.

1) n. 18k im Gratian und mit dem Titel ‘Leo IV’ ohne weitere 
Adresse. 2) Pan. II, 156 hat zwar den Titel ‘Leo III. Lothario augusto’ 
wobei die Zahl jedenfalls Schreibfehler statt IV, aber die unter diesem 
Titel stehenden beiden Fragmente gehören dem Papst Nicolaus I. an. 
Unter diesem Papstnamen befinden sich beide Stücke in Ivo Dec. IV,
211 Theil 2 und IV, 212 (das letzte auch Gratian D. 12 c. 5 unter 
Nicolaus). Die umgekehrte Verwechselung in der Pannormia, dass Nico­
laus für Leo IV. geschrieben war, sahen wir in Pan. VIII, 30 vgl. S. 388. 
Anm. 1. 3) Dec. V, 35: ‘Ex concilio Leonis papae IV’ ist aus dem
Concil von 863 und im Gratian (C. 25 qu. 2 c. 18) richtig dem Papste 
Nicolaus zugewiesen. Deusdedit I, 124 scheint dieser Stelle ebenfalls noch 
Leo IV. zu geben.

Auch von den Gratian allein angehörigen Stellen gehen 
fast alle auf dieses Concil von 853 zurück: D. 79 c. 6 mit 
der Ueberschrift ‘Item ex concilio Leonis (IV)’ obwohl Fried­
berg bemerkt: ‘inter acta Leonis IV. haec non leguntur’ (auch 
Deusdedit I, 123, den Friedberg nicht citirt, weist es offenbar 
diesem Concil Leos zu) und Gr. C. 12 qu. 2 c. 18 identisch 
mit Deusdedit III, 48. Die übrigen Stellen sind bei Friedberg 
p. XXIV verzeichnet. Es bleibt ein einziger Brief des Gratian 
D. 63 c. 17, ein Brief der zu dem in D. 63 c. 16 oder n. 20 
der Brittischen Sammlung in auffälligstem Bezuge steht, 
und den Jaffé zu dem letztem als J. 1985 zu J. 1984 zuge­
ordnet hat. Er handelt wie n. 20 über das Episcopat des 
Diacon Colonus in Rieti. Aber was im J. 1984 als Bitte an 
die Kaiser ausgesprochen wird, ist in J. 1985 bereits von diesen 
erfüllt und vollzogene Thatsache. Es muss also eine ziemliche 
Spanne Zeit zwischen J. 1984 und J. 1985 verflossen sein.


